
 Seite 1 von 5  01/074/2014 

 
 

 Beschluss       

 Wahl       

 Kenntnisnahme       

 
 

Vorlagen Nr.  01/074/2014 

öffentlich 
 
 

Fachbereich: Büro des Landrats 

Bearbeiter/in: Antje Schäfer  

Datum: 03.09.2014 

Az.: 01-2 

 

Beratungsfolge Termine Art der Entscheidung 
 
Kreistag 
 

 
 25.09.2014 
 

 
Beschluss und Wahl 

 
 

Verbandsversammlung des EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes 
1. Aufhebung von Ziffer 1.1 des Kreistagsbeschlusses vom 03.07.2014 
2. Wahl der Vertreterinnen/ Vertreter des Kreises Mettmann in die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes "EKOCity Abfallwirtschaftsverband" 

 
Finanzielle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Personelle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Organisatorische Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die vom Kreistag in seiner Sitzung vom 03.07.2014 getroffene Wahl 
 

In die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „EKOCity Abfallwirtschaftsver-
band“ werden gewählt: 
 
Mitglieder 
 

Stellvertretende Mitglieder 
 

CDU 
 

Schmickler, Günter Switalski, Udo 

Weiß, Dietmar Wladarz, Sebastian 
 

SPD 

 

Prüßmeier, Anja Bullert, Jürgen 

Janssen, Ingmar Krick, Manfred 
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

Gorris, Felix Dr. Stapper, Norbert 
 

UWG-ME 

 

Degner, Harald Schneider, Hans-Dieter 
 

 
zusätzliches Mitglied gem. § 7 Abs. 6 der Verbandssatzung 
 
Landrat oder ein von ihm vorgeschla-
gener Bediensteter des Kreises gem. 
§ 7 der Verbandssatzung 
 
Hanheide, Nils 

 Ein vom Landrat zu benennen-
des stellvertretendes Mitglied 
 
 
Engmann, Reinhard 

 
wird aufgehoben. 
 
 



Seite 3 von 5 01/074/2014 

Wahlvorschlag: 
 
In die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „EKOCity Abfallwirtschaftsverband“ wer-
den gewählt: 
 
7 ordentliche Mitglieder  7 stellvertretende Mitglieder 
1.  ...  1.  ... 
2.   ...  2.   ... 
3.   ...  3.   ... 
4.   ...  4.   ... 
5.   ...  5.   ... 
6.   ...  6.  ... 
7.   …  7.   … 
 
zusätzliches Mitglied gem. § 7 Abs. 6 der Verbandssatzung 
 
Landrat oder ein von ihm vorgeschlagener Be-
diensteter des Kreises gem. § 7 der Verbandssat-
zung 
 

Hanheide, Nils 

 Ein vom Landrat zu benennendes stellver-
tretendes Mitglied 
 
 

Engmann, Reinhard 
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Fachbereich: Büro des Landrats 

Bearbeiter/in: Antje Schäfer 

Datum: 03.09.2014 

Az.: 01-2 

 
 

Verbandsversammlung des EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes 
1. Aufhebung von Ziffer 1.1 des Kreistagsbeschlusses vom 03.07.2014 
2. Wahl der Vertreterinnen/ Vertreter des Kreises Mettmann in die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes "EKOCity Abfallwirtschaftsverband" 

 
 
Anlass der Vorlage: 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 03.07.2014 u.a. Mitglieder in die Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband gewählt. Der Verbandsvorsteher 
hat zwischenzeitlich mitgeteilt, dass der Kreis Mettmann sieben anstatt der gewählten sechs 
Vertreterinnen / Vertreter entsenden kann. 
 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Nachdem der Kreistag bereits die Mitglieder in die Verbandsversammlung des Zweckverban-
des EKOCity Abfallwirtschaftsverband gewählt hatte, hat der Verbandsvorsteher die Mittglie-
der angeschrieben und mit Blick auf die konstituierenden Sitzungen der Gremien bei EKOCity 
am 21.11.2014 über die Besetzungsmodalitäten informiert. 
 
Auf jede Mitgliedskörperschaft entfällt pro begonnene Einwohnerzahl von 80.000 ein Mitglied. 
Maßgebend ist der letzte vom Landesbetrieb „Information und Technik Nordrhein-Westfalen“ 
(IT.NRW) auf ein Jahresende vor der Kommunalwahl fortgeschriebene Stand der Wohnbevöl-
kerung. Da die Zahlen zum Jahresende 2013 erst Ende August 2014 veröffentlicht worden 
sind, sind die Zahlen zum Stichtag 31.12.2012 heranzuziehen. Der Kreistag hat sich bei der 
Besetzung auf den Stand der Wohnbevölkerung entsprechend der Zahlen nach dem Zensus 
2011 bezogen (477.397 Einwohner). Demnach hatte der Kreis sechs Mitglieder vorzuschla-
gen. Zum Stichtag 31.12.2012 hat IT.NRW letztmalig zwei Werte veröffentlicht, neben den 
Zahlen auf Basis des Zensus 2011 einen fortgeschriebenen Wert auf Grundlage der Volks-
zählung von 1987. Hieraus ergibt sich ein eklatanter Unterschied, da der Stand der Wohnbe-
völkerung mit 497.837 ausgewiesen wurde.  
 
Der Verbandsvorsteher des EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes vertritt die Auffassung, dass 
nur die fortgeschriebenen Daten der Volkszählung 1987 Grundlage für die Verteilung der Sitze 
in der Verbandsversammlung sein können, da diese Daten nicht mehr anfechtbar sind. Diese 
Auffassung wurde den Verbandsmitgliedern mitgeteilt. Da zum maßgeblichen Stichtag zwei 
aktuelle Bevölkerungszahlen veröffentlicht wurden und aus Gründen der Vereinheitlichung der 
Vorgehensweise im Verbandsgebiet, wird vorgeschlagen, den Hinweisen des Verbandsvor-
stehers zu folgen. 
 
Die Entsendung der Mitglieder in die Verbandsversammlung basierte auf einem einheitlichen 
Wahlvorschlag, so dass dieser vollständig aufgehoben werden und eine Neuwahl erfolgen 
sollte. Eine Nachwahl nur eines Mitgliedes empfiehlt sich nicht.  
 
Die Mitglieder der Verbandsversammlung und ihre Stellvertreter werden durch den Kreistag 
für die Dauer der Wahlperiode gewählt. Wählbar sind nur die Mitglieder des Kreistages, nicht 
jedoch sachkundige Bürgerinnen und Bürger.  
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Hinzu kommt noch der Landrat oder ein von ihm vorgeschlagener Bediensteter. Er ist eben-
falls vom Kreistag in die Verbandsversammlung zu wählen, wird aber nicht auf die Zahl der 
Mitglieder angerechnet (§ 7 Abs. 6 der Verbandssatzung). 
 
 
Aufgabenstellung: 
 
Gemäß § 4 der Verbandssatzung übernimmt der Zweckverband für seine Mitglieder  

 die thermische Behandlung, 

 die mechanische Aufbereitung, 

 die Vorbehandlung und 

 die Beseitigung 
von überlassungspflichtigen/überlassenen Abfällen zur Beseitigung aus privaten Haushalten 
sowie Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als Teilaufgabe der Abfallent-
sorgung incl. der Dienstleistungen, die für die Behandlung, Lagerung und Ablagerung von 
Abfällen erforderlich sind.  
 
Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verbandsrat und der/die 
Verbandsvorsteher/in. 
 
Der Zweckverband ist allerdings selbst nicht operativ tätig, sondern hat das operative Ge-
schäft auf Grundlage eines Entsorgungsvertrages auf die EKOCity GmbH übertragen.  
Organe der EKOCity GmbH sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die 
Geschäftsführung.  
 
Als Verbandsmitglied hat der Kreis Mettmann das Recht, Mitglieder u.a. in die Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband zu wählen. Die Aufgaben 
der Verbandsversammlung ergeben sich aus § 6 der Verbandssatzung. 
 
 
Wahlmodus: 
 
Die Wahl der Vertreterinnen/ Vertreter des Kreises Mettmann in die Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes „EKOCity Abfallwirtschaftsverband“ erfolgt durch den Kreistag nach § 15 
Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in Verbindung mit § 35 Abs. 3 und 
4 KrO NRW (einheitlicher Wahlvorschlag oder Verhältniswahl nach Hare-Niemeyer). Entspre-
chendes gilt für die Wahl der stellvertretenden Mitglieder. 
 
Legt man die bisherigen Absprachen zugrunde, ergibt sich folgende Verteilung auf die Frakti-
onen und Gruppen 
 

Ausschuss CDU 
FDP 

UWG-ME 

SPD GRÜNE LINKE PIRATEN AfD 

7er 4 2 1 0 0 0 

 
 
 
Anlage 
 
Auszüge aus der Satzung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity 
 
 


	Sachverhalt
	Text2
	Text3
	FLD_voname
	Gremium
	Datum
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT5

